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Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

IWW-Webinare

Recht und Steuern im Verein
Vereine sicher führen und beraten

Das Steuerrecht für gemeinnützige Organisationen ist 
kompliziert. Vereine und ihre Berater müssen nicht nur 
die klassischen Steuerarten berücksichtigen, sondern 
auch deren Aufteilung auf die vier steuerlichen Bereiche 
der Vereine beherrschen. Außerdem werden steuerliche 
Gestaltungen von der richtigen Einbettung im Gemein-
nützigkeits-, Satzungs- und Vereinsrecht beeinflusst. Das 
Webinar zeigt Ihnen einmal im Quartal, wie Sie den Verein 
in dieser schwierigen Gemengelage auf Kurs halten. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie 90,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand
und -kosten entfallen.

Referent
Wolfgang Pfeffer, Lehrbeauftragter 
an der Dresden International 
University, Schriftleiter des VB 
VereinsBrief und Inhaber des 
Fachportals vereinsknowhow.de

Teilnehmerkreis
Entscheider in Vereinen, 
Steuerberater 

Termine
14.05.2024, 24.09.2024, 
26.11.2024, 28.01.2025  

jeweils 16:30 ― 18:30 Uhr

Buchungs-Nr. 467

Wolfgang Pfeffer

„Ich biete Ihnen praxistaugliche 

Lösungen für typische 

Problemstellungen im Verein!“

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 129,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
106,50 € pro Termin,
Preise zzgl. USt.

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s186

	▶ Gemeinnützigkeitsrecht
Höchstgrenze für mitgliedsbeiträge wird angehoben

| Die Höchstgrenze für Mitgliedsbeiträge für gemeinnützige Vereine wird 
angehoben. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. |

Hintergrund | Gemeinnützige Vereine müssen mit ihrer Vereinstätigkeit die 
Allgemeinheit fördern. Die Finanzverwaltung hat deswegen für Mitgliedsbei-
träge eine Höchstgrenze festgesetzt. Bisher galt für Mitgliedsbeiträge im 
Durchschnitt eine Höchstgrenze von 1.023 Euro je Mitglied und Jahr (AEAO 
Ziffer 1.1 zu § 52). Dieser Betrag wird auf 1.440 Euro angehoben. Das gleiche 
gilt für Aufnahmegebühren. Hier steigt die Grenze von im Durchschnitt 1.543 
Euro auf 2.200 Euro. Die neuen Höchstgrenzen werden im Anwendungserlass 
zur Abgabenordnung (AEAO) aktualisiert. Sie gelten aber bereits jetzt, so das 
FinMin Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung (www.iww.de/s10640).

PrAXiStiPP | Die Rechtsprechung hat diese festen Höchstgrenzen bei Mit-
gliedsbeiträgen in Frage gestellt. Nach Auffassung des FG Berlin-Brandenburg 
sind allgemeine Obergrenzen nicht angemessen (Urteil vom 07.10.2020, Az. 8 K 
8260/16, Abruf-Nr. 220019 → VB 2/2021, Seite 14, Abruf-Nr. 47089374). Entschei-
dend sei vielmehr, ob die Zahlungsverpflichtungen des Mitglieds in einem ange-
messenen Verhältnis zu den Aufwendungen und Leistungen des jeweiligen Ver-
eins stehen. Je nach Sportart können die zulässigen Beiträge demnach also auch 
höher liegen als das die Finanzverwaltung vorgibt.

1.440 euro sind  
jetzt unschädlich
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	▶ Vereinsregister
Gemeinnützigkeit muss bei eintragung nachgewiesen werden

| Die Anmeldung eines Vereins kann zurückgewiesen werden, wenn die 
Satzung auf die Verfolgung gemeinnütziger Zwecke verweist, ein Freistel-
lungsbescheid des Finanzamts aber nicht vorliegt. Das hat das OLG Karls-
ruhe klargestellt. |

Der in der Satzung enthaltene Hinweis, dass der Verein ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolge, 
erwecke den Eindruck einer Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das 
Finanzamt und sei daher geeignet, bei Dritten einen entsprechenden Ein-
druck einer Anerkennung zu erwecken. Das OLG begründet das mit dem Ver-
trauensschutz für mögliche Spender und verlangte wie das Registergericht 
die Vorlage des Freistellungsbescheids (OLG Karlsruhe, Beschluss vom 
22.01.2024, Az. 19 W 80/23 (Wx), Abruf-Nr. 239856).

Wichtig | Diese Auffassung widerspricht der Praxis der Registergerichte. 
Zumal die Finanzämter (nach eventueller unverbindlicher Vorprüfung der 
Satzung) die Gemeinnützigkeit regelmäßig erst nach Vorlage des Register-
auszugs erteilen. Im behandelten Fall ging es aber um einen Verein, der of-
fensichtlich das Existenzrecht Israels leugnete. Das Registergericht suchte 
erkennbar nach einem rechtlichen Hebel, die Eintragung abzulehnen. Außer-
dem hatte das Finanzamt den Antrag auf Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
abschlägig beschieden und über den Widerspruch noch nicht entschieden.

rechtlicher Hebel 
für registergericht 
zur Ablehnung  
der eintragung


